
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 über 
die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 64 vom 4. März 2006) 

Auf Seite 43, Artikel 12 Absatz 3: 

anstatt: „(3) Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Informationen werden so bald sie zur Verfügung 
stehen mit Wirkung vom Beginn der fünften Badesaison nach dem 24. März 2008 verbreitet.“ 

muss es heißen: „(3) Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Informationen werden, sobald sie zur Verfügung 
stehen, ab Beginn der fünften Badesaison nach dem 24. März 2008 verbreitet.“ 

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der 

ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 250 vom 18. September 2008) 

Seite 54, Anhang IX, Nummer 3 dritter Gedankenstrich: 

anstatt: „Naturdärme“ 

muss es heißen: „Därme“.
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